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Antwort 

betr. Kleine Anfrage des Abg. Heydorn (FDP), Dierdorf, 
betreffend Rundfunk- und Fernsehgebühren 

- Drucksache VV913 -

Mit Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten des 
Landes Rheinland-P!alz vom 9. Dezember 1968 erging 
nachfolgende Beantwortung: 

1. Bevor die Ministerpräsidenten auf ihrer Kon!erenz 
vom 30./31. Oktober d. J. in Hannover beschlossen, 
die Hör!unkgebühren um 0,50 DM und die Fernseh
gebühren um 1,- DM ab 1. Januar 1970 zu erhöhen, 
waren eingehende Untersuchungen über die Finanz
lage der Rund!unkanstaltcn angestellt worden. Im 
Dezcmbc1· 1967 hatte die Arbeitsgemeinschart der 
fü!entllch-rechtllchcn Rundfunkanstalten (ARD) das 
sogenannte „Zahlenwerk" vorgelegt und dieses auf 
Veranlassung der Ministerpräsidenten durch eine 
umfangreiche Denkschrül ergänzt, in der die vor
ausslch tliche Entwicklung der Einnahmen und Aus
gaben im Hinblick au! die den Rundfunkanstalten 
gestellten Aufgaben ausführlich dargestellt. wa1·. Im 
Au!lrage der Ministerpräsidentenkonferenz hat die 
unter meiner Leitung stehende Rundiunkkommission 
noch einen zusätzlichen Fragenkatalog ausgearbeitet, 
der sich insbesondere aur die Möglichkeiten weiterer 
Rationalisierung, Koordinierung und Kooperation der 
Rund!unkanstalten bezog. Dieser Fragenkatalog 
wurde von der ARD In umfassender Weise beant
wortet.. Au! Grund dieser Unterlagen haben sich die 
Ministerpräsidenten für eine maßvolle Anhtobung 
der Gebühren entschieden; nach sorgfältiger Prüfung 
sind sie zu der Au!fassung gelangt, daß diese Ge
büh1-ent!t'höhung nunmehr nolwt!ndig wird, um den 
Rundfunkanstalten die Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu ermöilichen. 

2. Es ist nicht Sache der Ministerpräsidentenkonferenz, 
übet den . 'Eortbcstand der Rundfunkanstalten des 
Landesrechts zu bdinden. Eine derartige Entschei
dung steht ausschließllch den zuständigen Verfas
s~.mgsorganen der einzelnen Länder zu. 

In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch beto
nen, daß im Interesse einer noch stärkeren Koope
ration und einer möglichen Konzentration die Lan
desregierungen von Baden-Württemberg, Rhcinland
Pfalz und dem Saarland au! Grund einer Vereinba
rung eine Kommission unabhängiger Sachverständi
ger eingesetzt haben mit dem Au!trage, die Rund
funkorganisation im südwestdeulschen Raum hin
sichtlich ihrer Effüi::ienz und hinsichtlich neuer Or
ganisationsformen zu unt.E-rsuchen. Das E rgebnis 
dieser Untersuchung könnte die Grundlage für neue 
rund!unkpolitische Entscheidungen abgeben. Unab
hängig davon bleibt jedoch fostzuslellen, daß wei
tergehend{! Konzentrationsmaßnahmen keinen der
artigen Effekt erzielen würden, der die vorgesehene 
Gebührenerhöhung überflüssig macht. 

3. Die Ministerpräsidenten sind überzeugt, daß die vor
gesehene maßvolle Gebührenerhöhung erforderlich 
ist, um die derzeitige Programmstruktur aller An
stalten zeitgemäß fortzuentwickeln ·und darüber hin
aus die Rundfunkanstalten in den nächsten Jahren 
mit der notwendigen neuen Technik auszustatten. 

·l. Die vorgesehene Erhöhung der Rundfunkgebühr 
wird die „Stabilität" des Währungsgefüges sicher 
nicht gefährden. Der in Hannover unterzeichnete 
Staatsvertrag über die Regelung des Gebührenwe
sens nimmt auf die sozialschwachen Schichten weit
gehend Rücksicht. Es ist nämlich die Möglichkeit 
eingeräumt, Befreiung von der Gebührenp!licht, 
oder die Gestattung monatlicher Zahlungen aus so
zialen Gründen oder Billigkeitsgründen vorzuneh
men. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung bestimmt. 

gez. Altmeter 


